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Betreff: öffentlich

Ordnungsbehördliche Verordnung der Landeshauptstadt Potsdam über Öffnungszeiten von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus Anlass besonderer Ereignisse für den Zeitraum 
vom 01.09.2018 bis 30.09.2018 (Antikmeile 30.09.18)

Erstellungsdatum 17.08.2018
Eingang 922: 17.08.2018

Einreicher: Fachbereich Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

29.08.2018 Hauptausschuss
05.09.2018 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

X
X

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Ordnungsbehördliche Verordnung der Landeshauptstadt Potsdam über Öffnungszeiten von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus Anlass besonderer Ereignisse für den Zeitraum vom 
01.09.2018 bis 30.09.2018 (Antikmeile 30.09.18)

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information

1 von 16 in Zusammenstellung



Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4
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Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachs-
tum fördern, 

Arbeitsplatzan-
gebot erhalten 
bzw. ausbauen 
Gewichtung: 30

Ein Klima von 
Toleranz und 

Offenheit in der 
Stadt fördern 

Gewichtung: 10

Gute Wohnbe-
dingungen für 

junge Menschen 
und Familien 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Bedarfsgerechtes 
und qualitativ 
hochwertiges 

Betreuungs- und 
Bildungsangebot für 
Kinder u. Jugendl. 

anbieten 
Gewichtung: 20

Selbstbe-
stimmtes 

Wohnen und 
Leben bis ins 

hohe Alter 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Wirkungs-
index 

Demografie

Bewertung 
Demografie-

relevanz

3 90 mittlere

Begründung:

Das Brandenburgische Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) erlaubt nach § 5 Abs. 1, dass Verkaufsstellen 
im Gemeindegebiet aus Anlass von besonderen Ereignissen an jährlich höchstens fünf Sonn- oder 
Feiertagen in der Zeit von 13 bis 20 Uhr geöffnet sein dürfen. Darüber hinaus dürfen nach § 5 Abs. 2 
Satz 1 BbgLÖG Verkaufsstellen aus Anlass regionaler Ereignisse an einem weiteren Sonn- oder 
Feiertag je Kalenderjahr in der Zeit von 13 bis 20 Uhr öffnen, soweit die Verkaufsstellen von dem 
Ereignis betroffen sind. Die Öffnung von Verkaufsstellen nach Satz 1 führt zum Verbrauch der 
Möglichkeit der Sonn- oder Feiertagsöffnung für das betroffene Gemeindegebiet und ist innerhalb des 
gesamten Gemeindegebietes an bis zu fünf Sonn- oder Feiertagen je Kalenderjahr zulässig. 

Diese Tage und die Öffnungszeiten sind durch die örtliche Ordnungsbehörde mittels 
ordnungsbehördlicher Verordnung festzusetzen.

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 BbgLÖG wird für das folgende besondere Ereignis ein 
verkaufsoffener Sonntag für das betroffene räumliche Stadtgebiet der Landeshauptstadt Potsdam 
zugelassen:

30. September 2018 – Antikmeile

Die Sonntagsöffnung anlässlich der Antikmeile wird auf die nachfolgenden Straßenabschnitte im 
unmittelbaren räumlichen Umfeld der Veranstaltung eingegrenzt (siehe Anlage Geltungsbereich 
Antikmeile zur Verordnung): 

 Jägerstraße (zwischen Hegelallee und Charlottenstraße)
 Gutenbergstraße (zwischen Dortustraße und Friedrich-Ebert-Straße)
 Friedrich-Ebert-Straße (zwischen Nauener Tor und Charlottenstraße)
 Brandenburger Straße (zwischen Dortustraße und Friedrich-Ebert-Straße)

Die Gebietsabgrenzung erfolgt unter der Berücksichtigung der Ausstrahlung des regionalen 
Ereignisses und dem damit begründeten Versorgungsbedürfnis der Besucher. Das Gebiet umschließt 
insbesondere die Veranstaltungsfläche selbst, also die Jägerstraße sowie einen Teil der 
Gutenbergstraße. Darüber hinaus sind Teile der Brandenburger Straße sowie der Friedrich-Ebert-
Straße als wesentliche Zubringerstraßen zur Veranstaltung inbegriffen. Die Friedrich-Ebert-Straße 
wird von zahlreichen Besuchern genutzt, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. 
Gleichwohl wird die Brandenburger Straße von einem beträchtlichen Besucherstrom als attraktive 
Fußgängerzone mit direkter Verbindung vom Parkhaus am Luisenplatz zum Veranstaltungsort 
passiert. 
Die Antikmeile findet seit September 2009 an zwei Terminen im Jahr statt, einmal im Frühjahr und 
einmal im Herbst. Die Veranstaltung wird im Herzen der Potsdamer Innenstadt in der historischen 
Kulisse der liebevoll und aufwendig sanierten zweiten barocken Stadterweiterung durchgeführt. 
Maßgeblich zum Erfolg der Antikmeile hat vor allem das Konzept mit dem Ziel beigetragen, eine 
Veranstaltung auf gehobenem Niveau in der Potsdamer Innenstadt zu etablieren und so auch zur 
überregionalen Attraktivierung des Standorts beizutragen. 

Die Antikhändler reisen aus dem gesamten Bundesgebiet und teilweise sogar aus den europäischen 
Nachbarländern an. Abgerundet wird die Antikmeile durch begleitende Aktivitäten, so gibt es z.B. 
Jazz von Livemusikern sowie weitere Programmpunkte auf einer kleinen zentralen Bühne, aber auch 
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kulinarische Angebote tragen zusätzlich zur Attraktivität bei und laden die Besucher zum Verweilen 
ein. Durch das Profil des Marktes werden vielfältige Zielgruppen angesprochen, neben den 
Potsdamern selbst, sind dies in besonderem Maße auch die Touristen und Besucher der Stadt. Die 
Antikmeile passt ideal in die historische Innenstadt, füllt eine Veranstaltungslücke in diesem Bereich, 
generiert seit Jahren hohe Besucherzahlen mit steigender Tendenz und hat sich als fester Bestandteil 
im Veranstaltungskalender der Stadt etabliert.

Der genannte Veranstaltungstermin wurde im Vorfeld mit den Interessenvertretern des Handels 
abgestimmt. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg, die IHK Potsdam, die  Evangelische Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz sowie die Dienstleistungsgesellschaft Verdi werden um 
Stellungnahme zu dem beabsichtigten verkaufsoffenen Sonntag gebeten. Die Stellungnahmen aus 
der Anhörung werden nachgereicht.

Anlagen:

 Ordnungsbehördliche Verordnung der Landeshauptstadt Potsdam über Öffnungszeiten von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus Anlass besonderer Ereignisse für den Zeitraum vom 
01.09.2018 bis 30.09.2018 (Antikmeile 30.09.2018)

 Stellungnahmen aus der Anhörung des Einzelhandelsverbandes, der Gewerkschaften, der IHK 
sowie der Kirchen werden nachgereicht.
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Ordnungsbehördliche Verordnung der Landeshauptstadt Potsdam über Öffnungs-
zeiten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus Anlass besonderer Ereig-
nisse für den Zeitraum vom 01.09.2018 bis 30.09.2018 (Antikmeile 30.09.18) 
 
 
Aufgrund 
 

 § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) vom 
27.11.2006 (GVBl.I/06, Nr. 15, S. 158), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 25. 
April 2017 (GVBI.I/17, Nr.8) 
 

 § 26 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungs-
behördengesetz - OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.08.1996 
(GVBl.I/96, Nr. 21, S. 266), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2010 
(GVBl.I/10, Nr. 47) 
 

wird vom Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam als örtliche Ordnungsbehörde, 
gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam vom 
5. Juli 2017 folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 
 

§ 1 Verkaufsoffener Sonntag aus besonderem Anlass 
 
 

Aufgrund nachfolgend genanntem besonderen Ereignis können Verkaufsstellen im betroffe-
nen Stadtgebiet der Landeshauptstadt Potsdam in der Zeit von 13:00 bis 20:00 Uhr im öf-
fentlichen Interesse ausnahmsweise am Sonntag geöffnet sein: 
 
 

1. Am 30. September 2018 aus Anlass der Antikmeile 
 
 
Die Sonntagsöffnung anlässlich der Antikmeile wird auf die nachfolgenden Straßenabschnit-
te im unmittelbaren räumlichen Umfeld der Veranstaltung eingegrenzt (siehe Anlage Gel-
tungsbereich Antikmeile):  

 

 Jägerstraße (zwischen Hegelallee und Charlottenstraße) 

 Gutenbergstraße (zwischen Dortustraße und Friedrich-Ebert-Straße) 

 Friedrich-Ebert-Straße (zwischen Nauener Tor und Charlottenstraße) 

 Brandenburger Straße (zwischen Dortustraße und Friedrich-Ebert-Straße) 
 

Die Gebietsabgrenzungen erfolgen unter der Berücksichtigung der Ausstrahlung des regio-
nalen Ereignisses und dem damit begründeten Versorgungsbedürfnis der Besucher. 
 
 

§ 2 Arbeitnehmerschutz 
 
 
Hingewiesen wird auf die Pflichten für Arbeitgeber, die sich bei der Beschäftigung von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgrund dieser Verordnung aus § 10 Abs. 2 BbgLöG, 
dem Arbeitszeitgesetz, dem Manteltarifvertrag für den Einzelhandel in Brandenburg, dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz und dem Mutterschutzgesetz ergeben. 
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§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft und ist bis 
zum 31.12.2018 gültig.  
 
 
 
Potsdam,  
 
 
 
 
Jann Jakobs 
Oberbürgermeister  
 
 
 
 
 
 
Anlage 
 
Geltungsbereich Antikmeile  
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Anlage:  
 
Geltungsbereich Antikmeile  
 
 
 
 

 
 

Gelb = Geltungsbereich 
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Claudia Rackwitz - Sonntagsöffnungen in Potsdam 2018

Von: "Vogel, Martin, Pfr." <m.vogel@ekbo.de>

An: "claudia.rackwitz@rathaus.potsdam.de" <claudia.rackwitz@rathaus.potsdam.de>

Datum: 16.08.2018 11:20

Betreff: Sonntagsöffnungen in Potsdam 2018

Sehr geehrte Frau Rackwitz,

haben sie Dank für die Kenntnisgabe der Planungen hinsichtlich der Sonntagsöffnungen in Potsdam im 

restlichen Jahr 2018. Aus unserer Sicht gibt es keine Einwände gegen die vorgelegten Planungen, da sie 

m.E. in Entsprechung zu den geltenden Rechtsgrundlagen zu sein scheinen. 

Bitte Grüßen Sie Herrn Frerichs von mir.

Alle guten Wünsche

Martin Vogel

---------------------------------

Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen

bei den Ländern Berlin und Brandenburg

OKR Martin Vogel

Georgenkirchstr. 69/70 - 10249 Berlin

Tel. 030-243 44 277

Mobil 0151-275 29 399

Fax 030-243 44 595

Mail m.vogel@ekbo.de

Homepage www.ekbo.de
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Potsdam 
RegionalCenter 

Potsdam 1 Potsdam-Mittelmark 

RC Potsdam I Potsdam-Mittelmark 
Breite Straße 2 a-c I 14467 Potsdam 

Landeshauptstadt Potsdam 
Bereich Wirtschaftsförderung 
Herr Frerichs 
14461 Potsdam 

Ihre Zeichen/Nachricht vom 

Ihr Ansprechpartner 

Marion E.- Ahrendt 
E-Mail 

marion.ahrendt@ihk-potsdam.de  

T8331 2786-306 

'6331 2786-292 

27. August 2018 

Freigabe verkaufsoffener Sonn- und Feiertage aus Anlass von besonderen Ereignissen im 

Jahr 2018 durch ordnungsbehördliche VO nach § 5 BbLöG (Brandenburgisches Ladenöff-

nungsgesetz) 

Sehr geehrter Herr Frerichs, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 17. August 2018 und der Möglichkeit zur Stellungnahme 
seitens der IHK Potsdam. 

Geplante Termine: 

30. September 2018 Antik Meile 
04. November 2018 Potsdamer Lichtspektakel 
09. Dezember 2018 2. Advent/ Weihnachtsmärkte 
23. Dezember 2018 4. Advent/ Weihnachtsmärkte 

Die vorgeschlagenen Öffnungstermine zu diesen Veranstaltungen sind legitim und nachvoll-
ziehbar. Die Veranstaltungen haben teilweise eine lange Tradition und sind bedeutende Touris-
musmagnete für die Stadt, da sie über die regionalen Grenzen hinaus bekannt sind und großen 
Zuspruch finden. Überdurchschnittliche Besucherströme sind zu erwarten. Die Begründungen 
der Stadtverwaltung zur Öffnung anlässlich der geplanten Veranstaltungen ist für uns schlüs-
sig. 

Das sich die Möglichkeiten zur Öffnung des Einzelhandels auf einzelne Postleitzahlengebiete 
der Stadt Potsdam beschränken, werten wir als ein Ergebnis der aktuellen Rechtsprechung. 
Nach unseren Erfahrungen ist zu erwarten, dass die Besucherströme die Parkhäuser am Luisen-
platz, der Hegelallee und der Hebbelstraße nutzen und daher den lokalen Einzugsbereich der 
gesamten Innenstadt frequentieren. Im Interesse der Kaufleute wäre daher bei allen vorge-
schlagenen Terminen eine Öffnung der gesamten Potsdamer Innenstadt wünschenswert. 

RegionalCenter Potsdam I Potsdam-Mittelmark der Industrie- und Handelskammer Potsdam 

Breite Straße 2 a-c I 14467 Potsdam 1 Internet: www.ihk-potsdam.de  

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam I Konto 3502007526 BLZ 160 500 00 

IBAN: DE 45 1605 0000 3502 0075 26 1 BIC: WELADED1PMB 13 von 16 in Zusammenstellung



Mit freun' ihen Grüßen 

2 

Bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom Freitag, 17. August 2018, nehmen wir aber mit Besorgnis 

zur Kenntnis, dass entgegen der ursprünglichen Entwurfsfassung der Ordnungsbehördlichen 

Verordnung vom 07. August 2018 nunmehr das PLZ-Gebiet 14480 und somit weitere Einzel-

handelseinrichtungen nicht an den verkaufsoffenen Sonntagen in der Weihnachtszeit partizi-

pieren. Damit bleibt die aktuelle Fassung vom 17. August 2018 nach unserer Auffassung hinter 

den vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg aufgezeigten Möglichkeiten zurück. Das 

OVG erkannte in seiner Entscheidung einen gesamtstädtischen Bezug hinsichtlich des Potsda-

mer Nordens nicht an. 

Das ist insoweit unverständlich, da aus dem PLZ-Gebiet 14480 Einzelhandelseinrichtungen in 

der Vergangenheit überregionale Events oft als aktive Partner unterstützt haben und dadurch 

das kulturelle Leben der Landeshauptstadt Potsdam abwechslungsreich und lebendig hielten. 

Darüber hinaus regen wir an, dass künftige besondere Ereignisse und Anlässe auch außerhalb 

des Innenstadtbereichs im Rahmen der Festsetzung von Sonntagsöffnungszeiten Berücksichti-

gung finden und der Spielraum der OVG-Entscheidung genutzt wird. 

Tilo ch eider 
Leiter 
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